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Personen mit Schutzstatus S

Bern, 13.04.2022 - Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 13. April 2022 für

Geflüchtete mit Schutzstatus S einen finanziellen Beitrag an die Kantone von 3000

Franken pro Person beschlossen – insbesondere zur Förderung des Spracherwerbs. Die

Kantone haben einen entsprechenden Vorschlag des Staatssekretariats für Migration

(SEM) in der Konsultation im Grundsatz unterstützt. Der Spracherwerb ist wichtig,

damit die Betroffenen rasch eine Arbeit aufnehmen und am sozialen Leben teilnehmen

können. Der Bundesrat hat den Schutzstatus S für Personen aus der Ukraine so

ausgestaltet, dass eine rasche Aufnahme einer Erwerbstätigkeit möglich ist.

Für aus der Ukraine geflüchtete Personen hat der Bundesrat per 12. März den

Schutzstatus S aktiviert. Die Aufwendungen der Kantone für Unterkunft, Sozialhilfe und

medizinische Versorgung entschädigt der Bund mittels einer Globalpauschale von rund

18'000 Franken pro Person und Jahr. Da der Schutzstatus S grundsätzlich

rückkehrorientiert ist, sieht das Ausländer- und Integrationsgesetz keine Ausrichtung

einer Integrationspauschale an die Kantone vor. Der Bund anerkennt jedoch einen

gewissen Unterstützungsbedarf, insbesondere beim Spracherwerb. Nur so können diese

Personen, wie vom Bundesrat angestrebt, angemessen am Sozial- und Arbeitsleben

teilnehmen. Dies dient auch dem Erhalt der Kompetenzen im Hinblick auf eine spätere

Rückkehr.

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (EJPD) hatte das SEM angewiesen, mit

den Kantonen zu prüfen, ob besondere Massnahmen zur Förderung des Spracherwerbs

notwendig sind. Nach der Zuweisung der Personen mit Schutzstatus S in einen Kanton ist

deren Betreuung und Unterstützung grundsätzlich Sache der Kantone. Die Kantone

verfügen bereits heute mit den kantonalen Integrationsprogrammen über

entsprechende Strukturen, die grundsätzlich auch Personen mit Schutzstatus S

offenstehen - namentlich zur Erstinformation, Beratung sowie Sprach- und



https://www.sem.admin.ch/content/sem/de/home/sem/medien/mm.msg-id-88005.html
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Grundkompetenzförderung. Mit den Unterstützungsbeiträgen des Bundes können die

Kantone zusätzliche Schwerpunkte für aus der Ukraine Geflüchtete mit Schutzstatus S

bei der Sprachförderung, beim Zugang zum Arbeitsmarkt, sowie bei der Unterstützung

von Kindern und Familien setzen.

In der Konsultation haben die Kantone die Stossrichtung des SEM grossmehrheitlich

unterstützt und begrüssen das pragmatische und effiziente Vorgehen. Die Mehrheit der

Kantone ist allerdings der Ansicht, dass der finanzielle Beitrag von 3'000 Franken pro

Person mittelfristig unzureichend sei. Aufgrund der unsicheren Prognose und des

rückkehrorientierten Status hat der Bundesrat jedoch entschieden, an diesem Betrag

festzuhalten. Es sollen aber im laufenden Jahr Erfahrungen gesammelt werden im

Hinblick auf eine allfällige Verlängerung des Unterstützungsprogramms, sofern nach

einem Jahr der Status S verlängert werden muss.

Adresse für Rückfragen

Information und Kommunikation SEM: medien@sem.admin.ch
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